
Die Niederschlagwassergebühr bemisst sich nach den überbauten und befestigten Flächen des 
Grundstücks, von denen aus Niederschlagswasser in die Entwässerungseinrichtung eingeleitet 

wird oder abfließt.



Dabei wird in verschiedene Kriterien 
unterschieden:

 Gebäude

 befestigte Flächen



Gebäude

 Dachflächen voll ableitend

 Dachflächen mit Kiesschüttung

 Gründächer



befestigte Flächen

Asphalt, 
Beton

Pflaster mit 
Fugenverguss

Pflaster mit 
offenen Fugen



fester Kiesbelag 
oder lockerer Kies

Schotterrasen

Sickersteine

Rasengittersteine



Allgemeine Informationen

 Je nach Beschaffenheit Ihrer bebauten oder befestigten Fläche müssen Sie 
diese in die jeweilige Spalte eintragen, dabei sollten Sie jedoch beachten, 
dass auch Flächen auf dem Grundstück (z.B. im Rasen, Zisterne) versickern 
bzw. gesammelt werden können. 

Fließt beim Niederschlag Wasser auf die Straße, so gilt diese Fläche als am 
Kanal angeschlossen.

Besteht ein Überlauf oder ein Überlauf zu einer Sammelvorrichtung in die 
öffentliche Entwässerung, so bitten wir Sie dieses in der jeweiligen Spalte 
zu notieren, sowie das Volumen des Sickerschachtes anzugeben. 



Im nachfolgenden werden Beispiele 
aufgezeigt
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Feststellungsbogen



Fall 1: Fläche ist nicht am Kanal 
angeschossen, z.B. aufgrund Versickerung

Fläche, die 
nicht am Kanal 
angeschlossen 
ist, wird in 
dem 
markierten 
Bereich 
eingetragen



Fall 2: Fläche ist am Kanal angeschossen

Flächen, die am 
Kanal angeschlossen 
sind, werden in die 
jeweilig zutreffende 
Spalte eingetragen



Fall 3: Fläche ist zum Teil am Kanal oder nicht 
am Kanal angeschlossen

Die Fläche wird 
je nach m² in 
die jeweilige 
Spalte anteilig 
eingetragen



Fall 4: Niederschlagswasser fließt auf die 
Straße 

fließt 
Niederschlagswasser 
vom Grundstück auf 
die Straße, so gilt 
diese Fläche als am 
Kanal angeschlossen



Fall 5: Sickerschacht

wird z.B. in einen 
Sickerschacht mit 
Notüberlauf eingeleitet, so 
wird dieses in der jeweiligen 
zutreffenden Spalte 
vermerkt mit 
Volumenangabe ggf. auch 
mit Hinweis, welche Fläche 
betroffen ist



Von Ihnen wird lediglich der markierte 
zutreffende Bereich ausgefüllt 



Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die 
zuständige Mitarbeiterin: 

für den Bescheid zuständig ist

•Frau Rother (E-Mail: anett.rother@vg-rain.de)

für die Flächenberechnung zuständig ist

• Frau Habermeyer (E-Mail: maria.habermeyer@vg-rain.de)


